
Turnierreglement vom 26. 
Stääner Unihockey- Cup 
 
 
 

 Jede Mannschaft besteht aus drei Feldspielern und einem Torhüter. Es dürfen jederzeit drei 
Auswechselspieler eingesetzt werden. Eine Mannschaft besteht im Maximum aus 7 Spielern. 

 
 Die Mannschaften werden gebeten, ihre Unihockeystöcke wenn möglich selber mitzunehmen. 

Falls keine Möglichkeit besteht, stellt der Veranstalter Stöcke zur Verfügung. 

 
 Durch Frauen erzielte Tore zählen doppelt. 

 
 Die Spieldauer beträgt in allen Kategorien 10 Minuten. 

 
 Zu spätes Antreten einer Mannschaft ergibt 5:0 Forfait. Massgebend ist die Uhr der 

Turnierleitung. 

 
 Bei Punktegleichheit entscheiden: 

o die Direktbegegnung 
o die Tordifferenz 
o die Anzahl der erzielten Tore 
o Penaltyschiessen (je 3 Spieler) 

 
 Bei den Finalspielen wird bei Unentschieden eine Verlängerung von max. 3 min. angesetzt. 

Entscheidend ist das zuerst erzielte Tor (Golden Goal). Ansonsten wird ein Penaltyschiessen 
durchgeführt (je 3 Spieler). 

 
 Ein Spieler darf nur in einer Mannschaft der jeweiligen Kategorie spielen. Pro Team 

sind maximal drei lizenzierte Spieler zugelassen. Eine Missachtung dieser Regel kann 
zur Disqualifikation des Teams führen. 

 
 Einheitliche Bekleidung innerhalb der Mannschaft wird erwünscht. 

 
 Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. 

 
 Das Startgeld (Fr. 70.00 pro Mannschaft Kategorie A und B; Fr. 35.00 pro Mannschaft 

Kategorie C und D) muss vor Beginn der ersten Partie bei der Festwirtschaft bezahlt 
werden. 

 
 Die Turnierleitung behält es sich vor, Spieler, die vom Schiedsrichter für das Spiel vom Platz 

verwiesen werden, für das ganze Turnier auszuschliessen. 

 
 Für verlorene oder gestohlene Gegenstände lehnt der Veranstalter jede Haftung ab. 

 
 Es darf nur in Hallenschuhen (schwarze Sohlen sind nicht gestattet) gespielt werden. 

 
 Gespielt wird nach den offiziellen Unihockeyregeln des Schweizerischen Unihockeverbandes. 

Link: https://www.swissunihockey.ch/index.php/download_file/view/2309/193/ 

 


